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Gebührenverzeichnis zur Friedhofsatzung der Gemeinde Birkenfeld 
vom 06.02.2018 

gültig ab 09.02.2018 
 
 
Gebühren- 
Nummer 
 

 
Gebührenart/ 
Leistungsbeschreibung 

 
Gebühren-

satz 
EURO 

1 Verwaltungsgebühren  
   
1.1 Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines 

Grabmals 
20,00  

   
1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern  
1.2.1 für einen Einzelfall 12,50 
1.2.2 für eine Dauerzulassung, befristet auf 2 Jahre 50,00 
   
1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege, befristet auf 2 

Jahre 
50,00 

1.4 Zulassung sonstiger gewerblicher Tätigkeit, befristet auf 2 
Jahre 

50,00 

1.5 Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 25,00 
1.6 Bekanntmachung einer Todesanzeige 12,50 
1.7 allgemeine Verwaltungsgebühr 25,00 
   
2 Benutzungsgebühren  
   
2.1 Benutzung Sargwagen und Sargversenkungsgerät 25,00 
2.2 Benutzung Kühlzelle (pro Tag) 40,00 
2.3 Benutzung Leichenhalle für Bestattungsfeiern 200,00 
2.4 Benutzung Vorraum 50,00 
   
3 Bestattungsgebühren  
   
3.1 Herstellen und Schließen eines Reihen-/Wahlgrabes  
3.1.1 Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 300,00 
3.1.2 Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 750,00 
3.1.3 Tot- und Fehlgeburten 300,00 
3.1.4 Tieferlegen eines Grabes 100,00 
3.1.5 Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonntagen und 

Feiertagen 
50 % 

   
3.2 Herstellen und Schließen Urnengräber  
3.2.1 Urnenreihen- und Urnenwahlgrab 160,00 
3.2.2 anonyme Urnengemeinschaftsgrabstätte 160,00 
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3.2.3 Urnenwahlgrabstätte im gärtnergepflegten Grabfeld 160,00 
3.2.4 Urnengrab im Urnenhügel 420,00 
3.2.5 Baumgrab für Urnen 200,00 
3.2.6 Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und 

Feiertagen 
50 % 

   
3.3 Überlassungs eines Grabes  
3.3.1 Reihengrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 500,00 
3.3.2 Reihengrab ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 1.000,00 
3.3.3 Urnenreihengrab 600,00 
3.3.4 anonyme Urnengemeinschaftsgrabstätte 160,00 
   
3.4 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten  
3.4.1 Wahlgrab - einstellig 2.500,00 
3.4.2 Wahlgrab - zweistellig 5.000,00 
3.4.3 Urnenwahlgrab 1.800,00 
3.4.4 Urnenwahlgrabstätte im gärtnergepflegten Grabfeld 1.000,00 
3.4.5 Urnengrab im Urnenhügel 1.000,00 
3.4.6 Baumgrab für Urnen   
3.4.6.1 für 2 Urnen 1.200,00 
3.4.6.2 für 4 Urnen 2.200,00 
3.4.6.3 Bereitstellung der Stele 797,00 
   
3.5 Verlängerung von Nutzungsrechten (pro Jahr)  
3.5.1 Wahlgrab - einstellig 62,00 
3.5.2 Wahlgrab - zweistellig 125,00 
3.5.3 Urnenwahlgrab (max. 20 Jahre) 90,00 
3.5.4 Urnenwahlgrabstätte im gärtnergepflegten Grabfeld (max. 

20 Jahre) 
225,00 

3.5.5 Urnengrab im Urnenhügel (max. 20 Jahre) 100,00 
3.5.6 Baumgrab für Urnen (max. 20 Jahre)  
3.5.6.1 für 2 Urnen 77,00 
3.5.6.2 für 4 Urnen 127,00 
   
4 Verlegen von Grabwegplatten  
   
4.1 bei Reihen-/Wahlgräbern 240,00 
4.2 bei Urnenreihen-/Urnenwahlgräber oder Kindergräber 160,00 
   
5 Abräumen von Gräbern  
   
5.1 Reihen-/ Wahlgrab einstellig 220,00 
5.2 Wahlgrab zweistellig 330,00 
5.3 Urnengräber und Kindergräber 120,00 
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6 Pflege  
   
6.1 einer anonymen Urnengemeinschaftsgrabstätte 50,00 
6.2 der Urnenwahlgrabstätte im gärtnergepflegten Grabfeld 3.500,00 
6.3 eines Urnengrabes im Urnenhügel 1.000,00 
6.4 eines Baumgrabes für Urnen 350,00 
   
7 Sonstige Leistungen  
   
7.1 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, 

Gebeinen oder Urnen, je Hilfskraft und Stunde 
50,00 

7.2 Beisetzung der von auswärts überführten Gebeinen je 
Hilfskraft und Stunde 

50,00 

7.3 Zuschlag zu 7.1 und 7.2 in besonders erschwerten Fällen 
von je 

50 % 

 


